
Mandantenbrief November 2010 
 
Nachfolgend möchten wir Sie mit den für Sie relevanten steuerlichen Änderungen der 
vergangenen Monate vertraut machen. 
 
Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 

· Termine November 2010 

· Geschenke an Geschäftsfreunde 

· Eigener Hausstand bei doppelter Haushaltsführung eines alleinstehenden 
Arbeitnehmers 

· Regelmäßige Arbeitsstätte für Leiharbeitnehmer 

· Behandlung von Kosten für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen 

· Berufsbetreuer erzielen Einkünfte aus sonstiger selbstständiger Arbeit 

· Verkauf einer Internet-Domain ist keine sonstige Leistung 

· Mietzahlungen als außergewöhnliche Belastung 

· Bei Mieterhöhungen keine Berücksichtigung der Wohnwertverbesserungen 
durch den Mieter 

· Rechnungsberichtigung wirkt auf den Zeitpunkt der erstmaligen 
Rechnungserteilung zurück 

· Schwarzgeldabrede ist keine arbeitsrechtliche Nettolohnvereinbarung 

· Wegfall der Geschäftsgrundlage bei einem Sukzessivlieferungsvertrag 

 
Termine November 2010 
 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 

durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.11.2010 15.11.2010 5.11.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.11.2010 15.11.2010 5.11.2010 
Gewerbesteuer 15.11.2010 18.11.2010 12.11.2010 
Grundsteuer 15.11.2010 18.11.2010 12.11.2010 
Sozialversicherung5 26.11.2010 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis 
zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 



4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 
Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den 
drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.11.2010) an die 
jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
 

Geschenke an Geschäftsfreunde 
 
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Deshalb sind für 
den Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben die nachfolgenden Punkte von großer 
Bedeutung: 
 
· Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 € netto ohne 

Umsatzsteuer pro Jahr und pro Empfänger abzugsfähig. 
· Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die 

Ermittlung der Wertgrenze mit einzubeziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag 
(inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr als 35 € betragen. 

· Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein, auf der der Name des 
Empfängers vermerkt ist. Bei Rechnungen mit vielen Positionen sollte eine gesonderte 
Geschenkeliste mit den Namen der Empfänger sowie der Art und der Betragshöhe des 
Geschenks gefertigt werden. 

· Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein besonderes Konto der Buchführung 
„Geschenke an Geschäftsfreunde“, getrennt von allen anderen Kosten, gebucht werden. 
 

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr den 
Betrag von 35 € oder werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die 
Geschenke an diese Personen insgesamt nicht abzugsfähig. Außerdem unterliegt der 
nichtabzugsfähige Nettobetrag dann noch der Umsatzsteuer. 
 
Kranzspenden und Zugaben sind keine Geschenke und dürfen deshalb auch nicht auf das 
Konto „Geschenke an Geschäftsfreunde“ gebucht werden. In diesen Fällen sollte ein Konto 
„Kranzspenden und Zugaben“ eingerichtet werden. 
 
Hinweis: 
 
Seit 2007 haben Unternehmer bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und 
Geschenken die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % zu leisten. Um bei hohen 
Sachzuwendungen eine Besteuerung mit dem individuellen Steuersatz des Empfängers zu 
gewährleisten, ist die Pauschalierung ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je 
Empfänger und Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 10.000 € übersteigen. Die 
Zuwendungen sind weiterhin aufzuzeichnen, auch um diese Grenze prüfen zu können. 
 
Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zuwendenden muss der Empfänger die 
Zuwendung nicht versteuern. In einem koordinierten Ländererlass hat die Finanzverwaltung 
zur Anwendung dieser Regelung Stellung genommen. Danach ist u. a. Folgendes zu 
beachten. 
 
· Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der 

Einkommensteuer für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten Zuwendungen 
einheitlich auszuüben. Es ist jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils gesondert für 



Zuwendungen an Dritte (z. B. Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an eigene 
Arbeitnehmer anzuwenden. 

· Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 10 €) müssen nicht in die 
Bemessungsgrundlage der Pauschalierung einbezogen werden, werden also nicht 
besteuert. 

· Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Geschenke an einen Nichtarbeitnehmer die 
Freigrenze von 35 € pro Wirtschaftsjahr übersteigen, ist die übernommene Steuer nicht 
mit einzubeziehen. Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe richtet sich 
danach, ob die Aufwendungen für die Zuwendung als Betriebsausgabe abziehbar sind. 

· Der Unternehmer muss den Zuwendungsempfänger darüber informieren, dass er die 
Pauschalierung anwendet. Eine besondere Form ist dafür nicht vorgeschrieben. 
 

Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in Einzelfällen der Steuerberater gefragt 
werden. 
 
Eigener Hausstand bei doppelter Haushaltsführung eines alleinstehenden 
Arbeitnehmers 
 
Für eine beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung ist Voraussetzung, dass der 
Arbeitnehmer neben der Wohnung am Beschäftigungsort einen eigenen Hausstand 
unterhält. Es ist nicht erforderlich, dass er die Kosten des Erstwohnsitzes trägt. Dies ist zwar 
ein wichtiges Anzeichen für einen eigenen Hausstand, aber keine zwingende Voraussetzung. 
 
Das Problem stellt sich besonders bei ledigen Arbeitnehmern, die am Beschäftigungsort eine 
Wohnung angemietet haben und einen Haupthausstand im Haus der Eltern führen. In 
solchen Fällen muss sorgfältig geprüft werden, ob dies ein eigener Hausstand ist oder ob es 
sich um die Eingliederung in einen fremden Haushalt handelt. Eine finanzielle Beteiligung an 
dem elterlichen Haushalt ist zwar ein gewichtiges Indiz, jedoch führt das nicht zwangsläufig 
zu einer eigenen Haushaltsführung. Umgekehrt bewirkt eine unentgeltliche Überlassung 
nicht zwangsläufig, dass eine eigene Haushaltsführung ausgeschlossen ist. Die Möglichkeit, 
die Haushaltsführung mitzubestimmen, spricht wiederum für einen eigenen Hausstand. 
Wesentlich kommt es auch darauf an, wo sich der Lebensmittelpunkt des Arbeitnehmers 
befindet. Nur gelegentliche Aufenthalte im elterlichen Haushalt reichen dafür nicht aus. 
 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
 
Regelmäßige Arbeitsstätte für Leiharbeitnehmer 
 
Ein Leiharbeitnehmer ist typischerweise nicht auf einer regelmäßigen Arbeitsstätte tätig. 
Diese Arbeitnehmer verrichten ihre beruflichen Tätigkeiten in Einrichtungen der 
verschiedenen Kunden des Arbeitgebers. Sie können sich also nicht darauf einrichten, an 
einem bestimmten Tätigkeitsmittelpunkt und damit an einer regelmäßigen Arbeitsstätte 
dauerhaft tätig zu sein. Die Tätigkeit ist somit als Auswärtstätigkeit zu beurteilen mit der 
Folge, dass Verpflegungsmehraufwand geltend gemacht werden kann. 
Anders dürfte dies sein, wenn ein Leiharbeitnehmer für die gesamte Dauer seines 
Dienstverhältnisses einem Entleiher überlassen wird. Die Einsatzstelle ist in einem solchen 
Fall als regelmäßige Arbeitsstätte anzusehen. 
 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
 
Behandlung von Kosten für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen 
 
Kosten für im überwiegend betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgeführte 
Betriebsveranstaltungen dürfen pro Arbeitnehmer nicht mehr als 110 € inklusive 
Umsatzsteuer betragen. Kosten für Aufwendungen von teilnehmenden Angehörigen der 
Arbeitnehmer sind diesen zuzurechnen. Außerdem dürfen maximal 
zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr durchgeführt werden. Wird die Freigrenze von 110 € 
überschritten, ist der Gesamtbetrag als Arbeitslohn zu versteuern. 



Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal versteuern. Dies gilt allerdings nur dann, 
wenn die Teilnahme an der Veranstaltung allen Arbeitnehmern offen stand. 
Der Bundesfinanzhof hat die Auffassung der Finanzverwaltung bestätigt, dass es nicht mehr 
auf die Dauer der Veranstaltung ankommt. Die Veranstaltung kann sich also auch über 
zwei Tage mit Übernachtung hinziehen. 
 
Bei den am Ende eines Jahres üblichen Weihnachtsfeiern sollte noch Folgendes beachtet 
werden: 
 
· Geschenkpäckchen bis zu einem Wert von 40 € inklusive Umsatzsteuer, die anlässlich 

solcher Feiern übergeben werden, sind in die Berechnung der Freigrenze einzubeziehen. 
· Geschenke von mehr als 40 € inklusive Umsatzsteuer sind grundsätzlich steuerpflichtiger 

Arbeitslohn und deshalb nicht bei der Prüfung der Freigrenze zu berücksichtigen. Die 
gezahlten Beträge können dann aber vom Arbeitgeber mit 25 % pauschal versteuert 
werden. 

· Geldgeschenke, die kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der 
Pauschalierungsmöglichkeit und müssen voll versteuert werden. 
 

Berufsbetreuer erzielen Einkünfte aus sonstiger selbstständiger Arbeit 
 
Die Tätigkeit als Berufsbetreuer führt zu Einkünften aus selbstständiger Arbeit. Sie wird 
nicht nur von Juristen oder Steuerberatern ausgeübt, sondern auch von anderen 
Berufsgruppen. 
Der Betreuer erhält seine Bestellung durch die Vormundschaftsgerichte. Zu seinem 
Berufsbild gehört die Unterstützung und Beratung volljähriger Menschen, die in ihrer 
Entscheidungs- oder Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind und deshalb nicht selbst für ihre 
Angelegenheiten sorgen können. 
 
Die Betreuungstätigkeit hat sich nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs zu einem 
selbstständigen Berufsbild verfestigt. Sie ist zwar nicht als typische anwaltliche Tätigkeit 
anzusehen, aber als rechtsgeschäftliche Tätigkeit für fremde Personen und durch Aufgaben 
der Vermögensverwaltung geprägt. Dies erlaubt eine Änderung der bisher vertretenen 
Auffassung. Berufsbetreuer erzielen danach keine gewerblichen Einkünfte, sondern solche 
aus sonstiger selbstständiger Arbeit. 
 
Anmerkung: 
 
Diese Änderung der Rechtsprechung hat für den betroffenen Personenkreis eine große 
praktische Bedeutung. Die aus der Betreuung erzielten Einkünfte unterliegen nicht mehr der 
Belastung mit Gewerbesteuer. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass die Tätigkeit 
von den bestellten Betreuern höchstpersönlich ausgeübt wird. Eine Übertragung der 
Arbeiten auf - auch fachlich vorgebildete - Hilfskräfte ist nach bisheriger Rechtsauffassung 
steuerschädlich. Die so erzielten Einkünfte wären weiterhin als solche aus Gewerbebetrieb 
anzusehen. 
 
Verkauf einer Internet-Domain ist keine sonstige Leistung 
 
Bei dem Erlös aus dem Verkauf einer Internet-Domain handelt es sich nicht um eine 
steuerpflichtige sonstige Leistung. 
 
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln ist ein solcher Veräußerungsgewinn nur dann 
steuerpflichtig, wenn der Vorgang einer anderen Einkunftsart (z. B. Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb) zuzuordnen ist oder wenn bei Verkauf die einjährige Spekulationsfrist noch 
nicht abgelaufen ist. 
 
Mietzahlungen als außergewöhnliche Belastung 
 



Die Kosten für eine Ersatzwohnung, die wegen Einsturzgefahr der eigentlichen Wohnung 
bezogen werden muss, sind zeitlich begrenzt als außergewöhnliche Belastung abziehbar. 
Diese Konsequenzen ergeben sich aus dem Fall des Erwerbs einer Eigentumswohnung in 
einem baufälligen Objekt. Nachdem das Bauordnungsamt den Eigentümern das Betreten 
des Gebäudes wegen akuter Einsturzgefahr untersagt hatte, mieteten diese eine 
anderweitige Wohnung an. Die Zivilklage gegen den Verkäufer der Wohnung scheiterte 
letztinstanzlich. 
 
Eine Berücksichtigung der Mietzahlungen für einen Zeitraum von etwa zwei Jahren als 
außergewöhnliche Belastung lehnte das Finanzamt ab. Der Bundesfinanzhof dagegen stellte 
fest, dass die zwangsläufig entstandenen Mietaufwendungen dem Grunde nach eine 
außergewöhnliche Belastung darstellen. Allerdings können solche Aufwendungen nur 
befristet berücksichtigt werden. Dieser Zeitraum erstreckt sich auf die Zeit, die benötigt 
wird, um die Erstwohnung wieder in einen bewohnbaren Zustand zu versetzen. Ist eine 
Wiederherstellung der Bewohnbarkeit nicht möglich, so sind die Aufwendungen nur bis zu 
dem Zeitpunkt anzuerkennen, in dem dies erkennbar wird. 
 
Bei Mieterhöhungen keine Berücksichtigung der Wohnwertverbesserungen durch 
den Mieter 
 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass vom Mieter auf eigene Kosten geschaffene 
Wohnwertverbesserungen bei Mieterhöhungen unberücksichtigt bleiben. In dem vom 
Gericht entschiedenen Fall baute der Mieter auf eigene Kosten aufgrund einer im 
Mietvertrag enthaltenen Verpflichtung in die Wohnung ein Bad und eine Sammelheizung ein. 
Der Vermieter verlangte einige Zeit danach eine Mieterhöhung und verwies zur Begründung 
auf die ortsübliche Vergleichsmiete für Wohnungen mit Bad und Sammelheizung. Der Mieter 
lehnte das Mieterhöhungsverlangen ab. 
 
Das Gericht schloss sich der Meinung des Mieters an. Die ortsübliche Vergleichsmiete sei 
anhand vergleichbarer Wohnungen zu ermitteln, die kein Bad und keine Sammelheizung 
enthielten. Wohnwertverbesserungen, die der Mieter vorgenommen und finanziert habe, 
seien bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete nicht zu berücksichtigen, es sei 
denn, die Parteien haben etwas anderes vereinbart oder der Vermieter habe dem Mieter die 
Kosten erstattet. Diese Sichtweise gelte auch, wenn wie hier die Einbauten auf einer 
vertraglichen Verpflichtung beruhen. Anderenfalls müsse der Mieter die Ausstattung seiner 
Wohnung im Ergebnis doppelt bezahlen, zunächst beim Einbau entsprechend der 
vertraglichen Verpflichtung und später nochmals durch eine auch auf diese Ausstattung 
gestützte Mieterhöhung. 
 
Rechnungsberichtigung wirkt auf den Zeitpunkt der erstmaligen 
Rechnungserteilung zurück 
 
Der Europäische Gerichtshof hat entgegen der Ansicht, die bisher in Deutschland von 
Finanzverwaltung und Rechtsprechung vertreten wurde, entschieden, dass die Berichtigung 
einer fehlerhaften Rechnung auf den Zeitpunkt ihrer erstmaligen Erteilung zurückwirkt. 
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss sie mehrere Angaben (z. B. 
Namen und Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers, Art und 
Menge der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung) 
enthalten. Dem Unternehmer steht der Vorsteuerabzug nur zu, wenn die Rechnung alle 
erforderlichen Angaben enthält. Hat er die Vorsteuern aus einer fehlerhaften Rechnung 
abgezogen, führte dies bisher dazu, dass das Finanzamt die Umsatzsteuerzahllast um den 
Vorsteuerbetrag erhöhte. Erst für den Voranmeldungszeitraum, in dem der Unternehmer die 
berichtigte Rechnung erhielt, wurde die Vorsteuer berücksichtigt. 
 
Das führte umsatzsteuerlich zwar zu einem „Nullsummenspiel“, konnte für den Unternehmer 
aber gleichwohl sehr teuer werden, da auf den Umsatzsteuermehrbetrag 
Nachzahlungszinsen in Höhe von 6 % pro Jahr anfielen. Diese Nachzahlungszinsen entfallen, 
wenn die Rechnungsberichtigung auf den Zeitpunkt der Rechnungserteilung zurückwirkt, 
wie der Europäische Gerichtshof jetzt entschieden hat. 



 
Schwarzgeldabrede ist keine arbeitsrechtliche Nettolohnvereinbarung 
 
Der Inhaber einer Spielothek behandelte eine Mitarbeiterin steuer- und 
sozialversicherungsrechtlich als geringfügig Beschäftigte mit einer monatlichen Vergütung 
von 400 € und führte die entsprechenden Pauschalabgaben ab, obwohl sie regelmäßig 
165 Stunden monatlich für ihn arbeitete und er ihr jeden Monat weitere 900 € zuzüglich 
Umsatzprovisionen zahlte. Auf die den Betrag von 400 € übersteigenden Teile der 
monatlichen Gesamtvergütung führte er zunächst weder Lohnsteuer noch 
Sozialversicherungsbeiträge ab. Nach einem Kündigungsrechtsstreit sah sich der Inhaber 
der Spielothek gezwungen, der Mitarbeiterin noch ausstehenden Lohn für die Monate April 
und Mai 2006 zu zahlen. Er berechnete diesen jeweils mit 1.300 € und führte hierfür 
entsprechende Sozialversicherungsbeiträge ab. 
 
Die ehemalige Mitarbeiterin war hiermit nicht einverstanden, sondern beanspruchte 
Bezahlung, als handele es sich bei den 1.300 € um einen Nettobetrag. Zur Begründung 
verwies sie darauf, dass bei einem illegal beschäftigten Arbeitnehmer im Rahmen der 
Berechnung der nachzufordernden Gesamtsozialversicherungsbeiträge aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften ein Nettoarbeitsentgelt als vereinbart gilt. Nach sich widersprechenden 
Entscheidungen der Vorinstanzen lehnte das Bundesarbeitsgericht die Argumentation der 
Mitarbeiterin nunmehr ab. Mit einer Schwarzgeldabrede bezweckten die 
Arbeitsvertragsparteien, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zu hinterziehen, nicht 
jedoch deren Übernahme durch den Arbeitgeber. Die für das Sozialversicherungsrecht 
geltende Annahme eines Netto-Arbeitsentgelts habe im Arbeitsrecht keine Bedeutung. Der 
Mitarbeiterin stünden deshalb keine weiteren Ansprüche zu. 
 
Wegfall der Geschäftsgrundlage bei einem Sukzessivlieferungsvertrag 
 
In einem vom Landgericht Saarbrücken entschiedenen Fall bestellte ein Gaststätteninhaber 
10.000 Werbezündhölzer, lieferbar in vier Teillieferungen zu je 2.500 Einheiten. Die 
zweite Teillieferung nahm er nicht mehr ab, sondern erklärte die Kündigung des Vertrags 
wegen Geschäftsaufgabe. Der Lieferant verlangte daraufhin Bezahlung der nicht 
abgenommenen Teillieferungen. 
 
Zu Unrecht, befand das Gericht. Der Gaststätteninhaber habe zwar nach Geschäftsaufgabe 
kein gesetzliches Kündigungsrecht aus einem Sukzessivlieferungsvertrag von 
Werbezündhölzern, bei dem von vornherein die Gesamtmenge der ratenweise zu 
erbringenden Teillieferungen feststeht. Der vereinbarte Vergütungsanspruch des Lieferanten 
sei jedoch wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage nicht durchsetzbar, wenn die Parteien den 
Fortbestand der Geschäftsbeziehung zur Geschäftsgrundlage ihres Vertrags erhoben haben. 
Dies sei der Fall, weil im Rahmen der Vertragsverhandlungen für den Lieferanten erkennbar 
zutage trat, dass der Geschäftswille des Gaststätteninhabers auf der Erwartung beruhte, 
sein Erwerbsgeschäft werde fortbestehen. 


